
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2021/4/22 Ra 2020/22/0226
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.2021

Index

E000 EU- Recht allgemein

E3L E02100000

E3L E05100000

E3L E19100000

E3L E19104000

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AVG §56

AVG §69

AVG §69 Abs3

EURallg

NAG 2005 §54 Abs1

VwGG §42 Abs2 Z1

VwGVG 2014 §17

VwRallg

32003L0109 Drittstaatsangehörigen-RL

32004L0038 Unionsbürger-RL

1. AVG § 56 heute
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3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 69 heute

2. AVG § 69 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013
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Rechtssatz

Einer Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts kann nicht jede Bescheidwirkung abgesprochen

werden. Mangels spezieller Regelungen betre>end die Aufhebung der Rechtswirkungen ist diesbezüglich ein

Anwendungsbereich des § 69 AVG zu bejahen (vgl. VwGH 9. 9. 2020, Ro 2020/22/0010). Der Wiederaufnahme stand

daher kein grundsätzliches Hindernis entgegen. Daher ist zu prüfen, ob zum Zeitpunkt der Erlassung des die

Wiederaufnahme verfügenden Bescheides die Dreijahresfrist des § 69 Abs. 3 AVG bereits abgelaufen war. Der Wortlaut

des § 69 Abs. 3 AVG stellt für den Beginn dieser Frist auf die Erlassung des Bescheides ab, die in der Regel mit

Zustellung des Bescheides erfolgt.Einer Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts kann nicht jede

Bescheidwirkung abgesprochen werden. Mangels spezieller Regelungen betre>end die Aufhebung der

Rechtswirkungen ist diesbezüglich ein Anwendungsbereich des Paragraph 69, AVG zu bejahen vergleiche VwGH 9. 9.

2020, Ro 2020/22/0010). Der Wiederaufnahme stand daher kein grundsätzliches Hindernis entgegen. Daher ist zu

prüfen, ob zum Zeitpunkt der Erlassung des die Wiederaufnahme verfügenden Bescheides die Dreijahresfrist des

Paragraph 69, Absatz 3, AVG bereits abgelaufen war. Der Wortlaut des Paragraph 69, Absatz 3, AVG stellt für den

Beginn dieser Frist auf die Erlassung des Bescheides ab, die in der Regel mit Zustellung des Bescheides erfolgt.
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